
 
 

Satzung vom 12. Februar 2025 
 
über die Abweichung von den Merkmalen der endgültigen Herstellung für die 
Erschließungsanlage „Am Wasserwerk“ in Haaren 
 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
in der zur Zeit gültigen Fassung, und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666/SGV.NRW. 2023), in der zur Zeit gültigen 
Fassung, hat der Rat der Gemeinde Waldfeucht am 11. Februar 2025 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
Abweichend von § 8 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der 
Gemeinde Waldfeucht vom 20. Oktober 2003 (Amtsblatt für die Gemeinde Waldfeucht Nr. 
7/2003), ist die Erschließungsanlage „Am Wasserwerk“ wie folgt endgültig hergestellt worden: 
 
● Mischfläche ohne Abgrenzung von Gehwegen gegen die Fahrbahn  
 
 
Von den Beitragspflichtigen werden 90 v.H. der beitragsfähigen Aufwendungen als 
Erschließungsbeitrag nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und der vorgenannten 
Erschließungsbeitragssatzung erhoben bzw. die Erschließungsbeiträge wurden von den 
beitragspflichtigen Grundstückseigentümern mit dem Kaufpreis abgelöst. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung der Gemeinde Waldfeucht über die Abweichung von den Merkmalen 
der endgültigen Herstellung für die Erschließungsanlage „Am Wasserwerk“ in Haaren wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Waldfeucht, den 12. Februar 2025 
Der Bürgermeister 
Schrammen 


